
Gesamtzahl der aktien 
und stimmrechte im zeit-
punkt der einberufunG

Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien, die sämtlich mit jeweils einem Stimmrecht ver- 
sehen sind, beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 4.321.319.206 
(Angabe gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 Wertpapierhandelsgesetz; diese Gesamt- 
zahl schließt auch 2.461.529 zum Zeitpunkt der Einberufung von der Gesellschaft gehaltene 
eigene Aktien mit ein, aus denen der Gesellschaft gemäß § 71b AktG keine Rechte zustehen).


